
3. Ausfertigung Bauaufsicht 

i, 

SATZUNG 

der Ortsgemeinde Bockenheim a.d.Wstr. 

über die Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

im Bereich "Haldenweg" 

Rechtsgrundlagen: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.12.1886 (BGBI. I Seite 2253), 
durch das Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) vom 
17.05.1990 (BGBI. 1 Seite 926) und das Einigungsvertragsgesetz (EVertrG) vom 
23.03.1990 (BGBI. II Seite 885/Seite 1122). 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBI. 1 Seite 
132). 

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 29.11.1986 (GVBI. Seite 307, 
ber. GVBI. 1587 Seite 48), zuletzt ergänzt durch das Landesgesetz zur Änderung 
der LBauO RLP vom 08.04.1991 (GVBI. Seite 118). 

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14.12.1973 (GVBI. Seite 419), 
BS 2020-1, zuletzt geändert durch das erste Landesgesetz zur Fortführung der 
Verwaltungsvereinfachung vom 08.04.1991 (GVBI. Seite 104). 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bockenheim hat unter Berufung auf die 
Ermächtigung des $ 24 GemO in Verbindung mit $ 34 Abs. 4 BauGB am 17.07.1992 
folgende Satzung _beschlossen, die nachdem die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit 
V rf.. . ?i'.O! ct? Az · C'l-0-&/E,"..i>c ·t· t ·1t h t d ß . k . let et Ugung vom -.. ....wmmitgeteil 1at, laß sie eine 'er' tzung von 
Rechtsvorschriften geltend macht, hiermit bekanntgemacht wird:. 

$1 

Gemäß S 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB wird festgelegt, daß folgende Grundstücke, welche 
im beiliegenden Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, mit einer 
durchgezogenen roten Linie umrandet sind, zu dem im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil gehören: 

Plan-Nr. 810 teilweise, Plan-Nr. 811/5 teilweise, Plan-Nr. 812/6, Plan-Nr. 813/4 
teilweise, Plan-Nr. 813/3, Plan-Nr. 813/6, Plan-Nr. 813/5 und Plan-Nr. 815/1 teilweise. 



§2 

Für die in S 1 dieser Satzung näher bezeichneten Grundstücke werden folgende 
Festsetzungen gem. S 34 Abs. 4 Satz 3 BauGB in Verbindung mit S 9 Abs. 1, 2 und 4 
BauGB getroffen:. 

(1) Art der bautichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 - 15 BauNVO) 

Die Art der baulichen Nutzung wird festgesetzt als Dorfgebiet gem. $ 5 
Abs. 1 und 2 BauNVO 

(2) Maß der baulichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 - 20 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf II + D festgesetzt, $ 20 BauNVO 

§3 

Sämtliche Bauvorhaben sowie Freiflächengestaltung im Schutzbereich 20-kV-Freilei­ 
tung und deren 2 x 10 m breiten Schutzstreifen bedürfen der Zustimmung der Pfalz­ 
werke AG (Betriebsleitung Maxdorf). 

s4 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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3. Ausfertigung 

-. T'BLATT 
·\ 

der ltaspemeile instaMH-ad 
mit lemn rerlamrlsamelhörigem'GGemneiimden 
Battenberg, Bissersheim, Bockenh~im/Wstr., Dirmstein, Ebertsheim, Gerolsheim, Großkarlbach, 
Kindenheim; Kirchheim/Wstr., Kleinkarlbach, Laumersheim, Mertesheim, Neuleiningen, Obersülzen, 

Obrigheim, Quirnheim 
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Kaninchenzuchtverein 1 135 Rodenbacl 1976 e. • 
Kaninchen-Ausstellung 

J» der M. 22.HI. Ce#sheim stellen am+ 31.10. d 1.11.99 die kreis­ 
jugend und de» K.22.\. p 135 Rodenbach ihre Kaninchen zr Schau. 
{fsngs2eilen: Samstag ab 14.00 Ahr» 
Sonntag, Allerheiligen von 9.00 bis 17.00 Al» Speisen u. Getränke 
sowie Kaffee und Kochen, außerdem große Dolola. 

Daee-Part, eue Sorteee 1970 ewiitgeie e. 
+e etags, de«e 30.10.92, ue 20.00 t eaetatet de 
S 1970 0erwäge«e e.. c eeeene Cuaa ee '#tau~ete {iü . . 

ate, de 56af aw lege '%tat~, atetde W? ed, Oatuea, la­ 
6e. Wl laee {re jede etwao da6e. 

?enyu aed engte eugetade! 7 See nd, eh&~e etc 
6eteo 9engt. 'Ta&tel qt eo au Stadeed! 
Q loee, da T wclte 9egee euce Ce~aateweoag uowe 
3,00 D%/, eugeeeee edel! 
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Lieber Leser, 
in der Ausgabe 43/92 wurde der 26.10.92 als Ausgabeda­ 
tum angegeben. Dies ist falsch. Richtig wäre gewesen 
22.10.92. Wir bitten dieses versehen zu entschuldigen. 

,,,,--r ..,,::....,=,.;::-..;:.,.;:.-=...;:...::.,...-1---------------~\ 

[2$$ Verbandsgemeinde ' 
• %@j) Grünstadt-Land J 
__8 

Öffentliche Bekanntmachung 
3. Satzung zur Anderung der Satzung 
über die Festsetzung der Abgabensätze 
für die Einrichtung "Wasserversorgung" 
der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 

vom 26. Oktober 1992 

I. 
Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeord­ 
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) und des $ 2 Abs. 1 Satz 4 des Korn- 
munalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird. 
Die Satzung über die Festsetzung der Abgabensätze für die Einrich­ 
tung "Wasserversorgung" der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 
vom 21.7.1988 wird wie folgt geändert: 

II. 
$1 

§ 1 Abgabensätze im Bereich der einmaligen Beiträge erhält folgende 
Fassung: 
Der Beitragssatz für die einmaligen Beiträge für die Investitionsauf­ 
wendungen der ersten Herstellung der Wasserversorgungsanlagen 
(Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstücksan­ 
schlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) beträgt 5.600,- DM pro Nut­ 
zungseinheit zuzüglich der Mehrwertsteuer in der jeweiligen Höhe, 
die derzeit 7,0% beträgt. 

Stellenausschreibung 
Der Kindergartenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach 
mit Sitz in 6711 Laumersheim sucht für seinen Kindergarten 
sofort 

eine Zweitkraft in der Gruppe. 

Bewerben können sich staatlich anerkannte Erzieherinnen/Er 
ziehungshelferinnen bzw. Kinderpflegerinnen sowie Kinder­ 
krankenschwestem/Krankenschwester. 
Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit 
Darstellung des bisherigen Berufsweges, Zeugnisabschriften 
und Lichtbild) bitten wir bis zum 15.11.1992 an die Verbands- 
gemeinde verwaltung, I-Zentralabteilung, Industriestraße 11, 
6718 Grünstadt 1, zu richten. Femmündliche Auskunft erteilt 
die Personalabteilung (Frau Bendinger oder Herr Riester, Tel. 
06359/8001-55). 

$2 
D' Satzung tritt am 1.11.1992 in Kraft. 
/ 

III. 
Gemäß $ 24 Abs. 6 GemO ist die Verletzung der Bestimmungen über 
Ausschließungsgründe ($ 22 Abs. 1 GemO) und die Einberufung, so­ 
wie die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 GemO) 
für den Rechtsbestand dieser Satzung unbeachtlich, wenn sie nicht in­ 
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche 
Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemein­ 
deverwaltung Grünstadt-Land geltend gemacht worden sind. 
Grünstadt, 26.10.1992 
Beyer, Bürgermeister 

Suchen Sie einen 
interessanten Ausbildungsberuf? 

Dann bewerben Sie sich bei der Verbandsgemeinde Eisenberg 
(Pfalz) als Auszubildender für den Beruf 

Verwaltungsfachangestellte (r) 

Wir suchen zum 1.8.1993 eine(n) Auszubildende(n) für den 
Beruf der/des Verwaltungsfachangestellte(n). 

Wir wünschen uns einen Azubi, der an der vielseitigen und 
interessanten Ausbildung des öffentlichen 

Dienstes 

Wir bieten 

Wir erteilen 
15. 

großes Interesse zeigt. 
eine 3-jährige qualifizierte Ausbildung in 
der öffentlichen Verwaltung. 
nähere Auskünfte unter der Rufr. 06351/407­ 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf, Ihren Zeugnis­ 
sen und einem Lichtbild bis zum 15.11.1992 bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Eisenberg (Pfalz) 
-Personalabteilung­ 
6719 Eisenberg (Pfalz) 

Stellenausschreibung 
beim Katasteramt Grünstadt 

Beim Katasteramt Grünstadt besteht die Möglichkeit zum 
1.1.1993 zwei Halbtagskräfte in Vergütungsgruppe VIII BAT 
einzustellen. · · · 
Die eine Halbtagsstelle ist unbefristet, die zweite ist als Vertre­ 
tungskraft vorerst bis 24.3.1995 befristet genehmigt. Die Tätig­ 
keit umfaßt überwiegend Mithilfe bei der innerdienstlichen 
Vorbereitung und endgültigen Erledigung von Vermessungen. 
Eine fachspezifische Qualifikation wird nicht verlangt. Diese 
wird durch Anlernen am Amt erworben. 
Bewerbungen sind schriftlich bis 13.11.1992 mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf usw.) zu richten an das Katasteramt 
Grünstadt, Obersülzer Straße 7, 6718 Grünstadt!, Telefon Nr. 
06359/3082 (Herr Conrad)." 

Stellenausschreibung 
Die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land in Grünstadt steilt zum 
1.7.1993 

eine(n) Auszubildende(n) 
für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 

em. 
Mit diesem Stellenangebot will die Verbandsgemeindeverwal­ 
tung Grünstadt-Land einen Beitrag zur Schaffung weiterer 
Ausbildungsplätze leisten. Da es sich um eine zusätzliche Stel­ 
le handelt, kann eine Gewähr zur Weiterbeschäftigung nach 
Abschluß der Ausbildung nicht übernommen werden. 
Bewerber(innen), die sich in Ausbildung befinden bzw. die ei­ 
ne Berufsausbildung abgeschlossen haben, können nicht 
berücksichtigt werden. 
Einstellungsvoraussetzung für die gehobene Beamtenlaufbahn 
ist der erfolgreiche Erwerb der Fachhochschulreife oder eines 
gleichwertigen Bildungsstandes. 
Bewerbungen mit Lichtbild, Lebenslauf und Jahreszeugnis 
1992 bitten wir bis zum 15.11.1992 an die Verbandsgemeinde­ 
verwaltung Grünstadt-Land, 1-Zentralabteilung. Industriestraße 
11, 6718 Grünstadt 1, zu rieb ten. 
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Es wird darauf hingewiesen, daß die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften in $ 215 
Abs. 1 BauGB geregelt ist. Der Gesetzestext lautet wie folgt: 

' 
Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung, Behebung von Fehler 
(1) Unbeachtlich sind · · · 

1. eine Verletzung der in $ 214 Abs. 1 Satz I Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. Mängel der Abwägung, 
wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerhalb von 7 Jahren seit Bekanntmachung des Flächennut- 
zungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. · ' 

Des weiteren wird auf die Vorschriften über die Frist für die Geltendmachung einer Verletzung der Bestimmungen über die Ausschließungsgrün­ 
de ($ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates ($ 34 Gemeindeordnung) 
gem. $ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung hingewiesen. 

$ 215 

Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 
Grünstadt 
i.A. Fuchs 

Satzung 
der Ortsgemeinde Bockenheim a.d.Wstr. über die Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
im Bereich "Haldenweg'' 
Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3.12.1886 (BGBL. I Seite 2253) durch das Maßnahmengesetz zum Baugesetz­ 
buch (BauGB-MaßnahmenG) vom 17.5.1990 (BGBI. I Seite 926) und das Einigungsvertragsgesetz (EVertrG) vom 
23.3.1990 (BGBI. II Seite 885/Seite 1122). 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.1.1990 (BGBL I Seite 132). 

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 29.11.1986 (GVBI. Seite 307, ber. GVBI. 1587 Seite 48), zuletzt geändert 
durch das Landesgsetz zur Änderung der LBauO RLP vom 8.4.1991 (GVBI. Seite 118). 

Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14,12.1973 (GVBL. Seite 419) BS 2020-1. zuletzt ergänzt durch das er­ 
ste Landesgesetz. zur Fortführung der Verwaltungsvereinfachung vom 8.4.1991 (GVB1. Seite I0). 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bockenheim hat unter Berufung auf die Ermächtigung des $ 24 GemO in Verbindung mit $ 
34 Abs. 4 BauGB am 17.7.1992 folgende Satzung beschlossen, die, nachdem die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit Verfügung 
vom 25.9.92, A2.: 63-05/Ei-De mitgeteilt hat, daß sie keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend macht, hiermit bekanntge­ 
macht wird: 

$1 
Gemäß $ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB wird festgelegt, daß folgende Grundstücke, welche im beiliegenden Lageplan, der Bestandteil 
}ieser Satzung ist, mit einer durchgezogenen roten Linie umrandet sind, zu dem im Zusammenhang bebauten Ortsteil gehören: 

Plan-Nr. 810 teilweise, Plan-Nr. 811/5 teilweise, Plan-Nr. 812/6, Plan-Nr. 813/4 teilweise, Plan-Nr. 813/3, Plan-Nr. 813/6. Plan­ 
Nr. 813/5 und Plan-Nr. 815/1 teilweise. 

$2 
Für die in S I dieser Satzung näher bezeichneten Grundstücke werden folgende Festsetzungen gem. $ 34 Abs. 4 Satz 3 BauGB in 
Verbindung mit $ 9 Abs., 1,2 und 4 BauGB getroffen: 
(1) Art der baulichen Nutzung ($ 9 Abs. I Nr. I BauGB, $ 1-15 BauNVO) 

Die Art der baulichen Nutzung wird festgesetzt als Dorfgebiet gern. § 5 Abs. 1 und 2 BauNVO 
(2) Maß der baulichen Nutzung(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, $16-20 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf II + D festgesetzt, 
§ 20 BauNVO 

$3 ­ 
Sämtliche Bauvorhaben sowie Freiflächengestaltung im Schutzbereich 20-kV-Freileitung und deren 2 x 10 m breiten Schutzstrei­ 
fen bedürfen der Zustimmung der Pfalzwerke AG (Betriebsleitung Maxdorf). 

$4 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Ausgefertigt: 
Bockenheim, 6.10.1992 
Ackermann 
Ortsbürgermeister 
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Es wird darauf hingewiesen, daß die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften in $ 215 
Abs. 1 BauGB geregelt ist. Der Gesetzestext lautet wie folgt:" 

\ 

§ 215 
Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln der Abwägung, Behebung von Fehlern 
(I) Unbeachtlich sind 
l. eine Verletzung der in $ 214 Abs. 1 Satz I Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. Mängel der Abwägung, 

wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der Nr. 2 innerhalb von 7 Jahren seit Bekanntmachung des Flächennut­ 
zungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Des weiteren wird auf die Vorschriften über die Frist für die Geltendmachung einer Verletzung der Bestimmungen über die Ausschließungsgrün­ 
de (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung) 
gem. $ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung hingewiesen. 
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 
Grünstadt 
i.A. Fuchs 

Volkshochschule 
Bockenheim/Kindenheim in der 

Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim 
1. Ernährungstherapie der HI. Hildegard von Bingen 
2. Wir backen Adventsplätzchen und Quarkstollen aus Dinkel 
Veröffentlichung siehe Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 
Anmeldung: Dr. Wiemer, Kindenheim, Tel. 06359/4528 

Feuerwehr-Übung 
Am kommenden Sonntag, den 1. November 1992, vormittags um 8.30 
Uhr hat die gesamte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bocken­ 
heim zur Ubung am Feuerwehrgerätehaus anzutreten. Wir erwarten 
pünkliches und vollzähliges Erscheinen. K. Sann (Wehrführer) 

Bericht über die 30. öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates der Ortsgemeinde 

Bockenheim a.d.W.am Freitag, 
18. September 1992 

Berichte aus den Ausschüssen 
a) Winzerfest vom 07.09.1992 mit Zustimmung zum Ankauf des 

Festweines 
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herr Keller 
von der gleichnamigen Argentur. Die Anwesenheit des Herrn Keller 
bei der heutigen Gemeinderatssitzung war erforderlich, nachdem für 
den Freitag abend eine erneute Programmänderung notwendig war. Zu 
weiteren Ausführungen übergibt Herr Ortsbürgermeister Ackermann 
das Wort dem 1. Ortsbeigeordneten Kern. 


